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Niederschrift Nr. 16 
über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Groven 

am Mittwoch, 25. Oktober 2017, im Amt KLG Eider in Hennstedt  
 
Beginn: 20:30 Uhr Ende: 21:00 Uhr 
 
Anwesend sind: 
Frau Marie-Luise Witt als Vorsitzende 
Herr Gunnar Thedens 
Herrn Reinhard Lux 
Herr Bernd Karstens 
Herr Horst Dreeßen 
Herr Johann Roß 
Herr Marco Hansen 
 
Von der Verwaltung: 
Herr Robert Tech als Protokollführer 
 
 
Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wird festgestellt. Die Einladung ist frist – und 
formgerecht erfolgt. Einwände werden nicht erhoben.  
 
 
Tagesordnung: 

1. Einwohnerfragestunde 

2. Genehmigung der Niederschrift Nr. 15 der Sitzung vom 06.03.2017 

3. Mitteilungen 

4. Mitteilung und Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen im Zeitraum 01.09.2016 bis 31.12.2016 

5. Mitteilung und Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen im Zeitraum 01.01.2017 bis 30.06.2017 

6. Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Groven zum 
01.01.2013 

7. Straßen- und Wegeangelegenheiten 

8. Eingaben und Anfragen 
 
 
TOP 1. Einwohnerfragestunde   
 
Es sind keine Einwohner anwesend. 
 
 

TOP 2. Genehmigung der Niederschrift Nr. 15 der Sitzung vom 06.03.2017   
 
Beschluss: 
Die Niederschrift vom 06.03.2017 wird genehmigt. 
 
Stimmenverhältnis: 

einstimmig      
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TOP 3. Mitteilungen   
 
Bürgermeisterin Witt macht die nachfolgenden Mitteilungen: 
 

- Neue Protokollführerin für kommende Gemeindevertretersitzungen wird Frau Noth-
durft sein. 

- Einwohnerstand am 31.03.2016: 89 

- Ausschüttung Beteiligung Bürgerwindpark Eider 2016 ca. 3.000€, 2017: 7.000 € 

- Höhere Baukosten bei der Erweiterung der KiTa Lunden in Höhe von ca. 130.000 € 
abzüglich erhöhter Förderung. Anteil der Gemeinde Groven ca. 6.000 €. Die Sum-
me ist in 10 Jahresraten an die Gemeinde Lunden zu zahlen. 

- Frau Witt hat darauf hingewiesen, dass auch Plätze im KiGa Lunden für die Ge-
meinde Groven bereitgehalten werden sollten. Zurzeit muss ein Kind einen auswär-
tigen Kindergarten besuchen. 

- Im Mai 2018 findet die nächste Kommunalwahl statt.  
 
 

TOP 4. Mitteilung und Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen im Zeitraum 01.09.2016 bis 31.12.2016   
 
Beschluss: 

a) Nach § 4 der Haushaltssatzung ist die Bürgermeisterin ermächtigt, unerhebliche 
über-und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis zu einem Wert 
von 1.000 € zu leisten. Folgende Aufwendungen/Auszahlungen sind geleistet 
worden und werden zur Kenntnis genommen; die Genehmigung gilt als erteilt: 
 

Produktsachkonto (PSK) Erläuterung Überschreitung 

Fehlanzeige   

Gesamt:  0 € 

 
b) Der Leistung folgender erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendun-

gen/Auszahlungen  wird gem. § 95 d GO zugestimmt: 
 

Produktsachkonto (PSK) Erläuterung Überschreitung 

611001.5341000 
Steuern, allgem. Zuwei-
sungen, allgem.  Umlagen 
Gewerbesteuerumlage 
Ansatz: 5.300 € 

Höhere Umlagezahlungen aufgrund 
Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer 

6.341,00 € 

 
Die Deckung der Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehrerträ-
ge/Mehreinzahlungen bei  den Gewerbesteuern (21.115,54 €). 
 
Stimmenverhältnis: 

einstimmig      
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TOP 5. Mitteilung und Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen im Zeitraum 01.01.2017 bis 30.06.2017   
 
Beschluss: 
c) Nach § 4 der Haushaltssatzung ist die Bürgermeisterin ermächtigt, unerhebliche 

über-und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis zu einem Wert von 
1.000 € zu leisten. Folgende Aufwendungen/Auszahlungen sind geleistet worden 
und werden zur Kenntnis genommen; die Genehmigung gilt als erteilt: 

 

Produktsachkonto (PSK) Erläuterung Überschreitung 

Fehlanzeige   

Gesamt:  0 € 

 
d) Der Leistung folgender erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendun-

gen/Auszahlungen  wird gem. § 95 d GO zugestimmt: 
 

Produktsachkonto (PSK) Erläuterung Überschreitung 

Deckungskreis  
Kindergärten  
Zuweisungen für Kindergär-
ten im Amtsgebiet 
Ansatz: 6.000 € 

Höhere Vorauszahlungen 2017 für 
die KiTa Lunden 

4.051,06 € 

 
Die Deckung der Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen erfolgt durch Mehrerträ-
ge/Mehreinzahlungen bei  den Gewerbesteuern (84.731 €). 
 
Stimmenverhältnis: 

einstimmig      

 
 
TOP 6. Beschlussfassung über die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Groven zum 
01.01.2013   
 

Die Gemeindevertretung Groven hat am 03. Dezember 2012 einen Grundsatzbe-
schluss gefasst, der die Einführung der Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der 
doppelten Buchführung  ab 01. Januar 2013 beinhaltet. 
 
Gem. § 54 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik hat die Gemeinde eine Eröffnungs-
bilanz aufzustellen. Darin sind sämtliche Vermögensgegenstände (Mittelverwendung) 
und Finanzierungsmittel (Eigenkapital / Fremdkapital = Mittelherkunft) aufgeführt. 
 
Die Eröffnungsbilanz wurde durch die Verwaltung erstellt und ist gemäß § 95n Ge-
meindeordnung  durch den zuständigen Ausschuss am 25.10.2017 geprüft worden.  
 
Die Bilanzsumme beträgt 317.650,48 € und ergibt sich folgendermaßen:  
 
Aktiva  
Anlagevermögen                   226.634,93 €  
Umlaufvermögen              84.337,87 €  
Aktive Rechnungsabgrenzung             6.677,68 €  
Summe          317.650,48 €  
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Passiva  
Eigenkapital          196.657,71 €  
Sonderposten                                     63.389,00 €  
Rückstellungen                                             0,00 €  
Verbindlichkeiten                                 57.448,77 €  
Passive Rechnungsabgrenzung     155,00 € 
Summe                                                      317.650,48 € 
 
Die gesamte Dokumentation zur Eröffnungsbilanz mit allen Nachweisen und Bewer-
tungen lag  der Gemeindevertretung zur Einsicht bereit. 
 
Beanstandungen haben sich keine ergeben. 
 
Beschluss:  
Die Gemeindevertretung beschließt die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Groven zum 
01.01.2013 in der vorgelegten Form. 
 
Stimmenverhältnis: 
einstimmig      

 
 
TOP 7. Straßen- und Wegeangelegenheiten   
 
Dem Wegeunterhaltungsverband wurde der Weg „Breiter Weg“ für das Sanierungspro-
gramm 2018 gemeldet. 
 
Risse und Fugensanierungen wurden an den Gemeindewegen in 2017 durchgeführt. 
Es besteht weiterer Bedarf und im Haushalt 2018 sollten höhere Mittel eingeplant wer-
den, um dann alle schadhaften Wege berücksichtigen zu können. 
 
Gemeindevertreter Roß teilt mit, dass im „Flehderwurth-Weg“ häufig Wasser steht. Hier 
müsste evtl. Abhilfe geschaffen werden. Bürgermeisterin Witt wird sich um den Sach-
verhalt kümmern. 
 
 
TOP 8. Eingaben und Anfragen   
 
Es erfolgen weder Eingaben noch Anfragen. 
 
 
 
 
 
 
 

(Witt)  (Tech) 
Vorsitzende  Protokollführer 

 
Verteiler: GV, GB-Leitung, GSB, AV, Akte, Auszüge verteilt, Freigabe Ratsinfo, Protokollbuch (us) 
 

 


